
Zeitschrift für Politikwissenschaft 19. Jahrgang (2009) Heft 3, 359-386	 359

Sebastian Jäckle/Rafael Bauschke

Lässt sich Reformfähigkeit messen?
Eine kritische Würdigung der Sustainable Governance 
Indicators*

Kurzfassung

Während in der Good-Governance-Forschung bereits seit längerer Zeit quanti-
tative Indizes und Benchmarkings für die Evaluation von Regierungsleistun-
gen herangezogen werden, stand eine solche vergleichende Messung der Re-
formfähigkeit politischer Systeme bis dato aus. Mit den von der Bertelsmann 
Stiftung erstellten Sustainable Governance Indicators ist unlängst ein Messvor-
schlag erschienen, der einen Vergleich der OECD-Staaten ermöglichen soll. 
Grundsätzlich ist der Versuch, diese Forschungslücke zu schließen, sehr begrü-
ßenswert. In diesem Beitrag soll nun evaluiert werden, inwiefern die Güte und 
Leistungsfähigkeit dieser neuen Messanlage den hohen Erwartungen standhält. 
Hierzu werden die Sustainable Governance Indicators anhand von Kriterien 
der Indexbildung, wie sie aus der Demokratiemessung bekannt sind, überprüft. 
Die Analyse offenbart Mängel im Rahmen der Konzeption, der Operationali-
sierung sowie der Aggregation der Daten. Als besonders problematisch auf allen 
drei Ebenen erweist sich die Inklusion der Komponente Demokratie in das 
verwendete Konzept der Reformfähigkeit. Zudem liefert eine statistische Ex-
post-Evaluation keinen Hinweis darauf, dass wirklich Reformfähigkeit ge-
messen wird. 

*	 Wir bedanken uns insbesondere bei Thomas Metz für intensive Diskussionen der Messpro-
blematik sowie bei Paula Krieg für kritisches Korrekturlesen. Daneben gebührt unser 
Dank den beiden anonymen Gutachtern für deren wertvolle Hinweise und Tipps. Sämt-
liche verbliebenen Fehler gehen selbstredend auf unser Konto.

https://doi.org/10.5771/1430-6387-2009-3-359 - Generiert durch IP 216.73.217.60, am 08.05.2026, 14:37:50. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F1430-6387-2009-3-359


Sebastian Jäckle/Rafael Bauschke	

360

1. Einleitung

Seit einigen Jahren finden sich auch innerhalb der Politikwissenschaft ver-
mehrt Benchmarkings unterschiedlichster Art. Insbesondere im Bereich der 
Good Governance spielen internationale Vergleiche der Regierungstätigkeit 
eine große Rolle (Kaufmann u. a. 2007), aber auch in der europäischen Gover-
nance-Debatte haben Benchmarkings nicht zuletzt seit dem Aufkommen der 
„Offenen Methode der Koordinierung“  einen prominenten Platz erobert (Benz 
2008: 48). So existiert eine Vielzahl von vergleichenden Studien bzw. Messun-
gen, die sich mit der Regierungsleistung in spezifischen Politikfeldern ausein-
andersetzen. Möchte man jedoch die grundsätzliche Reformfähigkeit oder den 
jeweiligen Reformbedarf und nicht die tatsächliche Reformtätigkeit untersu-
chen, sind die vorhandenen Ansätze weniger geeignet: Entweder sind sie the-
matisch zu spezifisch, um Rückschlüsse auf die grundlegende Reformfähigkeit 
politischer Systeme zu ermöglichen, wie etwa die PISA Studie (OECD 2006) 
oder die Gütermarkt- und Arbeitsschutz-Regulierungsindikatoren der OECD 
(Nicoletti u. a. 2000), oder sie sind zu allgemein gehalten, wie der Index of 
Economic Freedom der Heritage Foundation (Holmes u. a. 2008) oder diejeni-
gen Ansätze, welche generell Wettbewerbsfähigkeit zu bemessen suchen (IMF 
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2008; IMD 2008). Diese Forschungslücke soll nun mit den von der Bertels-
mann Stiftung neuentwickelten Sustainable Governance Indicators (SGI) ge-
schlossen werden, mit deren Hilfe der Reformbedarf sowie die Reformfähig-
keit der OECD-Staaten vergleichbar gemacht werden sollen. 

In diesem Beitrag soll zum einen das Konzept der SGI näher erläutert und 
zum anderen dieses neue Instrument kritisch analysiert werden. Auch wenn bis 
dato keine Referenzmessungen vorliegen, lassen sich unter Rückgriff auf 
Messungen verwandter Bereiche, wie etwa der Demokratieforschung, Kriterien 
bzw. Analyseraster identifizieren, mit deren Hilfe die Güte einer solchen Messan-
lage bestimmt werden kann. Dieser Artikel folgt in seiner Argumentation pri-
mär dem von Munck und Verkuilen (2002) vorgeschlagenen Raster zur Beur-
teilung von Demokratieindizes. Basierend auf ihren Vorarbeiten werden die 
SGI zum einen entlang der drei Stufen der Indexbildung analysiert: der Kon-
zeptionalisierung, der (eigentlichen) Messung, sowie der Aggregation (Munck/
Verkuilen 2002: 8). Zum anderen werden im Rahmen der einzelnen Abschnitte 
die von Munck und Verkuilen erarbeiteten Kriterien als Referenz herangezo-
gen, um vor diesem Hintergrund das Vorgehen der SGI kritisch zu diskutieren.� 

Während im Rahmen des zweiten Abschnitts die grundlegende theoretische 
Konzeption der SGI näher beleuchtet und mögliche Probleme der verwendeten 
Reformfähigkeitsdefinition diskutiert werden, erfolgt im dritten Abschnitt eine 
Analyse der Operationalisierung der SGI. In diesem Zusammenhang wird kri-
tisch hinterfragt, inwiefern die gewählten Indikatoren tatsächlich geeignet sind, 
das entwickelte Konzept adäquat abzudecken, oder ob möglicherweise eine 
alternative Operationalisierung sinnvoller gewesen wäre. Der vierte Abschnitt 
widmet sich der Ebene der Aggregation. Im fünften Abschnitt wird das eigent-
lich innovative Element des Index, der Management-Teil, einer Ex-post-Eva-
luation unterzogen. Der sechste und letzte Abschnitt fasst die Evaluationser-
gebnisse nochmals zusammen und endet mit einer kritischen Würdigung des 
Messkonzepts.

2. Konzeptualisierung: Was bedeuten Reformbedarf und Reformfähigkeit?

Dem Gedankenmuster von Munck und Verkuilen folgend beginnt die Analyse 
der SGI auf der Ebene der Konzeptualisierung. Sie bildet das Fundament der 

�	 Hierzu auch Müller/Pickel 2007, deren Vergleich von Demokratiemessungen ebenfalls 
auf den von Munck und Verkuilen entwickelten Kriterien und logischen Ebenen der 
Messung beruht.
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späteren Messung, da hier festgelegt bzw. definiert wird, was unter dem zu 
messenden Objekt zu verstehen ist. Grundlegend lassen sich einige Schwierig-
keiten identifizieren: Dabei handelt es sich zunächst um die beiden antagonisti-
schen Problematiken einer zu minimalen bzw. zu maximalen Definition. Im 
Falle der letzteren wird das grundlegende Konzept überfrachtet, sodass sich in 
der Empirie hierfür keine entsprechenden Fälle mehr identifizieren lassen. Im 
Gegensatz hierzu wird bei der minimalistischen eine zu sparsame und daher 
unvollständige Definition gewählt, die keine Differenzierung der zu untersu-
chenden Fälle mehr ermöglicht (Munck/Verkuilen 2002: 9). Auf der zweiten 
Stufe der Konzeptualisierung ist es notwendig, die einzelnen Subkomponenten 
im Hinblick auf Abstraktionsniveau und Zugehörigkeit passgenau an- bzw. den 
entsprechenden Komponenten zuzuordnen. 

Vor dem Hintergrund der von Munck und Verkuilen angesprochenen Pro-
bleme bzw. der konzeptionellen Anforderungen an Messanlagen, kann nun die 
von den Autoren der SGI gewählte Definition näher betrachtet werden. Brusis 
definiert das Konzept der Reformfähigkeit wie folgt: „Reformfähigkeit be-
zeichnet die Fähigkeit der Politik, die zur Verbesserung des Status Quo not-
wendigen Veränderungen („Reformen“) zu identifizieren und umzusetzen“ 
(Brusis 2008: 93). 

Soll nun die Passgenauigkeit der gewählten Definition überprüft werden, 
bietet sich der Vergleich mit alternativen Konzeptionen an. Einen Anknüp-
fungspunkt liefert Lauth (2004: 22 ff.), der im Kontext der Demokratiemes-
sung vorschlägt, über den Vergleich verschiedener Demokratiekonzepte und 
unter Zuhilfenahme des Verfahrens der Abstraktion nach Sartori (1970) den 
Kerngehalt der Demokratie zu bestimmen. Das sich herausbildende Konzept 
wäre auf der höchsten Abstraktionsstufe angesiedelt und folglich als eine „uni-
verselle Demokratiedefinition“ aufzufassen, wodurch es somit auch eine sinn-
volle Grundlage für die Operationalisierung böte. Dieses Vorgehen lässt sich 
dabei nicht nur zur Identifikation des Kerngehalts eines Konzepts anwenden, 
sondern es kann auch im Sinne einer externen Validierung des Konstrukts ver-
standen werden. Lassen sich etwa im Zuge des Vergleichs verschiedener Defi-
nitionen in allen Konzepten dieselben Kernideen identifizieren, kann man dies 
als ein Kriterium für die Passgenauigkeit bzw. Validität des Konzepts auffassen 
(Lauth 2004: 25 f.; Wagschal 1999: 39 ff.). Ein solcher Vergleich wird im vor-
liegenden Fall zunächst dadurch erschwert, dass sich in der Literatur keine al-
ternativen Konzepte von „Reformfähigkeit“ auffinden lassen. Daher erfolgt 
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eine Diskussion der verwendeten Definition unter Berücksichtigung alternati-
ver Begriffe von „Reform“ allgemein.�

Schmidt definiert Reformen etwa als „gezielte, auf längere Frist angelegte 
Abweichungen der Politik (im Sinne von Policy) vom Status quo eines Bestan-
des oder einer Veränderungsrichtung“ (2005: 45). Eine weitere Definition fin-
det sich bei Schultze, der Reformen als „bewußt und planvoll herbeigeführte 
Veränderung im politischen Institutionensystem und/oder dem Felde der Staats-
tätigkeit“ (2002: 789) betrachtet. Im Vergleich mit diesen beiden alternativen 
Definitionsvorschlägen kann das Konzept der SGI als minimalistisch bezeich-
net werden. Der direkte Vergleich verdeutlicht, dass zwei der ansonsten zu-
meist als zentrale Elemente von Reformen geltenden Aspekte im Rahmen des 
SGI-Konzepts in den Hintergrund treten: Zum einen ist dies die langfristige 
Orientiertheit des politischen Handelns, der nach Schmidt eine zentrale Bedeu-
tung zukommt, sowie andererseits die Ausrichtung des Handelns an einem be-
stimmten Ziel. Als potenziell problematisch ist zudem die normative Aufladung 
der Definition zu betrachten, entsprechend derer nur eine Verbesserung und 
nicht jegliche Veränderung des Status quo als Reform zu verstehen ist. Brusis 
grenzt sich zwar von Ansätzen ab, die Reformfähigkeit danach bemessen, in-
wiefern ein bestimmter, zuvor auf normativer Basis erstellter Katalog an Refor-
men erfolgreich implementiert wird (Brusis 2009: 73), andererseits stellt die 
von ihm favorisierte indirekte Ex-post-Messung letztlich auch nichts anderes 
als ein normativ determiniertes Benchmarking dar. Trotz der genannten Ein-
wände lässt sich jedoch von einer nachvollziehbaren und sinnvollen Definition 
der Reformfähigkeit im Falle der SGI sprechen, da die als wesentlich zu be-
trachtenden Elemente des Reformbegriffs im Konzept der SGI enthalten sind. 

Wendet man sich nun der eigentlichen Konzeptualisierung im Sinne der 
Ausdifferenzierung des Modells zu, wird zunächst die hohe Komplexität des 
Messkonzepts deutlich. Munck und Verkuilen betonen im Hinblick auf die 
Konzeptionalisierung insbesondere die Notwendigkeit der geeigneten vertika-
len Anordnung der Komponenten und Subkomponenten gemäß ihrem Abstrak-
tionsniveau. Zusätzlich muss darauf geachtet werden, Subkomponenten nicht 
den falschen Komponenten zuzuordnen, bzw. keine Subkomponenten zu ver-
wenden, die bereits in einer anderen Subkomponente enthalten sind (Munck/
Verkuilen 2002: 12 ff.).

�	 Dieses Vorgehen stellt zweifelsohne ausschließlich eine approximative Lösung dar, je-
doch wird erwartet, dass ein sinnvolles Konzept der Reformfähigkeit ebenso zentrale 
Aspekte des Konzepts der Reform abdeckt.
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Grundsätzlich unterscheidet das Konzept der Sustainable Governance Indi-
cators zwei Dimensionen, die sich in Form des Status- und des Managementin-
dex in den SGI wiederfinden. Während der Statusindex den Reformbedarf an-
hand von Politikergebnissen erfasst, beurteilt der Managementindex die 
Reformfähigkeit, deren Messung indirekt über eine Beurteilung der konkreten 
Regierungsführung erfolgt. Der Vergleich von Politikergebnissen ermöglicht 
somit eine Ex-post-Analyse des Erfolges bzw. weiteren Bedarfs von Reform-
anstrengungen, wohingegen der Vergleich von Regierungspraktiken Aufschluss 
über das jeweilige institutionelle Reformpotenzial geben kann (Brusis 2008: 
93). Der Statusindex lässt sich nochmals in zwei weitere Subdimensionen un-
tergliedern. Zum einen ist dies die Dimension der Demokratie, die nach der 
Leistungsfähigkeit der demokratischen Institutionen fragt, zum anderen die 
Dimension der Systemleistung, in der die ökonomische sowie politikfeldspezi-
fische Performanz der Länder erfasst wird. Der Managementindex wird eben-
falls in zwei weitere Komponenten ausdifferenziert: Erstens die Dimension der 
strategischen Handlungsfähigkeit, die gewissermaßen die politikstrategische 
Steuerungskapazität messen möchte, und zweitens die demokratische Beteili-
gungskultur, im Sinne demokratisch verantwortlichen, transparenten Regierens 
(Brusis 2009: 79-85). Grundsätzlich stellt die gewählte Aufteilung in Status- 
und Managementindex eine sinnvolle Unterscheidung dar, die insbesondere im 
Vergleich mit anderen Messvorschlägen der Reformfähigkeit bzw. -tätigkeit als 
innovativ zu bezeichnen ist. Ein Großteil dieser Ansätze bezieht in ihre Mes-
sung lediglich die Ebene des Status quo ein, während die tatsächliche Aktivi-
tät – eben das Management der Reformen – nur selten erfasst wird. 

Bei der in Abbildung 1 dargestellten Konstruktion der beiden Indizes ent-
sprechend ihrer jeweils zwei Attribute stellt sich die Frage, inwiefern es sich 
bei diesen tatsächlich um (theoretisch begründete) konstituierende Merkmale 
des Reformbedarfs (Statusindex) bzw. der Reformfähigkeit (Managementin-
dex) handelt. Sowohl die Zuordnung der System- und Politikperformanz als 
auch die der Strategiefähigkeit können in diesem Zusammenhang als unproble-
matisch erachtet werden. So ergibt sich aus der Zielsetzung des Statusindex 
fast zwangsläufig, dass Politikergebnisse zentraler Policyfelder bzw. makro-
ökonomische Daten herangezogen werden (Brusis 2009: 76 ff.). Auch die Zu-
ordnung der Strategiefähigkeit zum Managementindex ist plausibel, da Re-
formfähigkeit sicherlich in hohem Maße davon abhängt, inwiefern politische 
Gestalter zu langfristiger Planung imstande sind. 
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Abbildung 1
Das SGI-Konzept des Reformbedarfs und der Reformfähigkeit

Problematisch ist jedoch die Integration der Komponenten Qualität der Demo-
kratie und demokratische Beteiligungskultur zu beurteilen. Zum einen betrifft 
dies die doppelte Zuordnung der Demokratie zu Status- und Managementin-
dex, zum anderen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Aufnahme der Demo-
kratie als konstituierendes Merkmal der Reformfähigkeit. Die doppelte Zuord-
nung der Demokratie über die beiden Attribute sowohl zum Management- als 
auch zum Statusindex wirkt problematisch, da hierdurch Demokratie einmal 
als Voraussetzung für Reformfähigkeit und zweitens als konstituierendes Ele-
ment eines guten Reformstatus und damit als Indikator für einen geringen Re-
formbedarf gewertet wird.  Aus Sicht der Konstruktionslogik der SGI lässt sich 
diese Kritik jedoch insofern entkräften, als es sich bei Status und Management

Quelle: Eigene Darstellung nach (Brusis 2008: 104; 2009: 84, Munck/Verkuilen 2002: 13).
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um zwei unterschiedliche Dimensionen handelt, wodurch sich auch die separa-
te Erfassung der Demokratiekomponenten rechtfertigen lässt. Da es sich bei 
der Komponente demokratische Beteiligungskultur bei näherer Betrachtung 
der verwendeten Indikatoren außerdem eher um die Erfassung der Verantwort-
lichkeit bzw. der Transparenz des Regierens handelt, besteht zudem zwischen 
den beiden Demokratie-Komponenten inhaltlich eine ausreichende Differenz, 
die die vorgenommene Zuordnung zu den beiden Indizes zusätzlich rechtfertigt 
(Brusis 2009: 80 f.).

Das zweite und gravierendere Problem besteht in der grundsätzlichen Ver-
knüpfung der Reformfähigkeit mit dem Konzept der Demokratie. Diese ist aus 
mehreren Gründen kritisch: Erstens liefern die Autoren keine schlüssige theo-
retische Begründung für die Aufnahme der Demokratie in ihr Konzept. Dar-
über hinaus wird durch diesen a priori gesetzten Zusammenhang eine Analyse 
der Beziehung zwischen Reformfähigkeit und Demokratie von vornherein ver-
hindert.� Dieser Zusammenhang – sollte ein solcher überhaupt vorliegen – und 
vor allem dessen kausale Richtung warten jedoch noch auf eine probate Unter-
suchung. 

Drittens unterstellt das SGI-Konzept implizit, dass adäquate, umfassende 
Reformen nur in demokratischen Systemen möglich sind, da entsprechend der 
additiven Konstruktionslogik des Index (hierzu genauer in Abschnitt 4) ein 
maximaler Managementindex und damit Reformfähigkeitswert nur zu erzielen 
ist, sofern sowohl Strategiefähigkeit als auch demokratische Beteiligungskul-
tur maximal ausgeprägt sind. Die Autoren des SGI folgen mit dieser Annahme 
der weit verbreiteten Auffassung, dass Demokratie gleichsam eine Vorausset-
zung von Reformen darstellt. In diesem Zusammenhang wird argumentiert, 
dass alleine eine gefestigte Demokratie in der Lage sei, Reformen und die da-
mit einhergehenden Veränderungen und Machtverschiebungen strukturell zu 
verkraften bzw. auf gesellschaftliche Veränderungen mit Reformen zu reagie-
ren. Im Gegensatz hierzu seien nicht konsolidierte Demokratien nur sehr be-
grenzt bzw. gar nicht zu Reformen fähig (Schultze 2002: 791). Zwar erscheint 
diese Argumentation plausibel, doch bezieht sie sich weitgehend auf politische 
Transformationsprozesse. Es ist in diesem Zusammenhang zumindest fraglich, 
inwieweit Demokratie als eine generelle Voraussetzung für jegliche Form der 
Reformfähigkeit betrachtet werden kann. Ferner muss kritisch gefragt werden, 
ob sich die Erkenntnisse der Transformationsforschung überhaupt auf die 

�	 Eine ähnlich gelagerte Problematik ist in der Verknüpfung von Demokratie und Markt-
wirtschaft zu sehen, wie sie im Rahmen der Demokratiemessung kritisch diskutiert wird 
(Munck/Verkuilen 2002: 9). 
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Reformtätigkeit und -fähigkeit etablierter Demokratien übertragen lassen. Im 
Falle der SGI stellt dies darüber hinaus eine klare Abkehr von der in der eige-
nen Definition vertretenen Auffassung von Reformfähigkeit als eine Fähigkeit 
eines politischen Systems bzw. der Politik, und eben nicht der Demokratie bzw. 
demokratischen Politik, dar (Brusis 2008: 93). Selbst wenn die Autoren der 
SGI im Rahmen ihrer Ausführungen eine theoretische Fundierung des Zusam-
menhangs zwischen Demokratie und Reformfähigkeit liefern würden, was sie 
nicht tun, sollte Demokratie trotzdem nicht als konstituierende Komponente 
von Reformfähigkeit verwendet werden, da der Umkehrschluss „undemokrati-
sche Staaten sind tendenziell weniger reformfähig“ nicht automatisch gelten 
muss. Genau dies wird jedoch implizit von den SGI unterstellt. 

Diese theoretische Problematik lässt sich unabhängig davon, ob man De-
mokratie als behindernde oder ermöglichende Komponente der Reformfähig-
keit betrachtet, auch empirisch nachweisen. Betrachten wir etwa den Fall Sin-
gapur (auch wenn er nicht zum Sample der SGI gehört), so lässt sich eine hohe 
Reformfähigkeit konstatieren, die offensichtlich auch vor dem Hintergrund ei-
nes eher autoritären politischen Systems, welches in der politikwissenschaftli-
chen Debatte häufig als „guided democracy“ (Puri 2003) bezeichnet wird, 
realisierbar ist (Low 2001). Wird Demokratie bzw. demokratische Beteili-
gungskultur, wie im Falle der SGI (Brusis 2009: 81), hingegen als ermögli-
chende Variable verstanden, kann die Schweiz als ein Gegenbeispiel angeführt 
werden (Castles u. a. 2005). Während die Qualität der Demokratie bzw. das 
Ausmaß politischer Teilhabe in der Schweiz im OECD-Vergleich als über-
durchschnittlich betrachtet werden kann, wird in der Diskussion über die 
Schweizer Reformfähigkeit bzw. -tätigkeit immer wieder der durch die Direkt-
demokratie ausgelöste Reformstau angeführt, welcher mit dem durch die Auto-
ren postulierten positiven Zusammenhang zwischen Demokratie und Reform-
fähigkeit nicht vereinbar ist. 

Auch wenn es sich bei diesen beiden Ländern um Ausnahmen handeln soll-
te, lässt sich doch ein genereller Zusammenhang, wie er von den SGI angenom-
men wird, nur schwerlich nachweisen. Hält eine solche, für das Gesamtkonzept 
der Messung wichtige, grundlegende Beziehung der empirischen Überprüfung 
jedoch nicht stand, muss die Frage erlaubt sein, ob eine Einbeziehung der De-
mokratie in das Konzept als ein die Reformfähigkeit konstituierender Faktor 
wirklich angemessen ist. Aus den dargelegten Gründen würden wir im Sinne 
der theoretisch-konzeptionellen Passgenauigkeit eher dafür plädieren, die Kom-
ponente der Demokratie hier außen vor zu lassen, auch um sich selbst nicht der 
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Möglichkeit zu berauben, diesen (möglichen) Zusammenhang überhaupt erst 
adäquat untersuchen zu können. 

3. Operationalisierung: Wie misst man Reformbedarf und Reformfähigkeit?

Nachdem im vorherigen Abschnitt die Ebene der Konzeptualisierung der SGI 
eingehend untersucht wurde, wenden wir uns nun der Operationalisierung zu. 
Munck und Verkuilen identifizieren auf dieser Ebene wiederum Kriterien, die 
eine Einschätzung der Messanlage im Hinblick auf ihre Qualität ermöglichen. 
Erstens sollte darauf geachtet werden, sofern möglich, mehrere Indikatoren zu 
verwenden, um die Gefahr einer unzureichenden Erfassung der Subkomponen-
ten zu reduzieren. Werden mehrere Indikatoren verwendet, muss jedoch beach-
tet werden, dass ihre Äquivalenz insbesondere im Zuge der Aggregation wei-
terhin gewährleistet bleibt. Es ist ferner darauf zu achten, möglichst solche 
Indikatoren zu verwenden, die weniger anfällig sind für Messfehler, wie etwa 
Verzerrungen durch subjektive Bewertungen der Messenden (Munck/Verkui-
len 2002: 15 f.). Dementsprechend sind quantitative Indikatoren eher jenen 
vorzuziehen, die auf subjektiven Einschätzungen von Experten beruhen. Eine 
Vielzahl an Fragestellungen lässt sich jedoch häufig gar nicht anders angehen, 
da Expertenbefragungen die einzige Möglichkeit darstellen, nicht quantifizier-
bare Parameter zumindest approximativ abzufragen (Laver/Hunt 1992: 34). 
Sofern deshalb auf das spezielle Wissen von Experten nicht verzichtet werden 
kann, sollte zumindest versucht werden, eine gewisse Reliabilität der Ergebnisse 
sicherzustellen.

a) Der Statusindex

(1) Qualität der Demokratie

Bevor die Komponente Qualität der Demokratie im Hinblick auf die Güte ihrer 
Operationalisierung näher betrachtet werden kann, muss zuerst ein grundle-
gendes Problem der Demokratiemessung angesprochen werden, das sich aus 
dem Sample der SGI ergibt und weitreichende Implikationen für die Messung 
hat. Vergleicht man die Ergebnisse bisheriger Demokratiemessungen, zeichnen 
diese durchweg ein einheitliches Bild für die OECD-Staaten (Stoiber 2008: 
211). Primär liegt das daran, dass sie meist ein sehr großes Länder-Sample 
aufweisen, innerhalb dessen die untersuchten Staaten auf einem Kontinuum 
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von undemokratisch bis demokratisch zu verorten sind, und es demnach einer 
vergleichsweise groben Skala zur Messung bedarf. Ein Sample wie die OECD-
Staaten verlangt dagegen, sofern man komparativ-differenzierende Aussagen 
treffen möchte, nach einem weitaus sensitiveren Messinstrumentarium. Dem-
zufolge müssten zur Operationalisierung der Komponente Qualität der Demo-
kratie Indikatoren gewählt werden, die von denjenigen der bekannten Demo-
kratiemesskonzepte deutlich abweichen. Geschieht dies nicht, kann keine 
ausreichende Differenzierung demokratischer Qualität innerhalb der OECD-
Staaten erfolgen, wodurch keine oder maximal eine sehr geringe Varianz zwi-
schen den untersuchten Ländern zu erwarten wäre. Wenn sich die Werte der 
betrachteten Staaten allerdings in einer Komponente nicht voneinander unter-
scheiden, ergibt auch die Aufnahme dieser Komponente in den Gesamtindex 
keinen Sinn. 

Betrachtet man die gewählten Indikatoren bzw. Teilfragen, wird jedoch 
deutlich, dass die Autoren die Problematik der mangelnden Varianz innerhalb 
ihres Samples bei der Operationalisierung nicht berücksichtigt haben. Insge-
samt umfasst die Komponente Qualität der Demokratie vier Teilbereiche, die 
jeweils mit zwei bis drei von Experten zu beantwortenden Fragen erfasst wer-
den. Dies sind die Bereiche: Electoral Process, Access to Information, Civil 
Rights und Rule of Law (Bertelsmann Stiftung 2009b: 5-11). Die Experten sind 
dazu aufgefordert, ihre Bewertungen nicht nur in Form einer Punktevergabe 
(von eins bis zehn) abzugeben, die in der eigentlichen Indexberechnung weiter 
Verwendung findet, sondern diese numerischen Einschätzungen auch jeweils 
zu begründen. Daneben fertigt jeder Experte auch einen Länderbericht an, der 
nochmals alle relevanten Teilaspekte abdecken soll. Die zur Erfassung der vier 
Teilkomponenten verwendeten Fragen geben wenig Anlass zu Kritik und schei-
nen das zugrunde liegende Konzept der embedded democracy ausreichend im 
Sinne der Autoren abzudecken (Brusis 2009: 76). Lediglich im Rahmen der Teil-
komponente Rule of Law ließe sich diskutieren, inwiefern die Frage zur politi-
schen Korruption tatsächlich im Rahmen dieses Konzepts notwendig ist – d. h. 
ob Rule of Law und Korruption als interdependent oder independent zu be-
trachten sind (Lauth 2004: 201; Kaufmann u. a. 2007: 4). 

Betrachtet man jedoch die verwendeten Fragen genauer, wird das zentrale 
Problem der Operationalisierung der ersten Subkomponenten deutlich. So wur-
den zur Erfassung des Teilbereichs Electoral Process Fragen konzipiert, die im 
Wesentlichen nicht über den Inhalt dessen hinausgehen, was in bisherigen De-
mokratiemessungen Verwendung findet. So lautet die Frage zur Fairness des 
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Wahlkampfes: „How fair are procedures for registering candidates and par-
ties?“ (Bertelsmann Stiftung 2009b: 5). Vergleicht man diesen Indikator mit 
der entsprechenden Frage von Freedom House: „Is the registration of voters 
and candidates conducted in an accurate, timely, transparent, and nondiscrimi-
natory manner?“ (Freedom House 2008), erweisen sich die beiden als weitest-
gehend deckungsgleich.

Auch für die übrigen Teilbereiche gilt das geschilderte Problem in ähnlicher 
Weise. Somit erscheint es zumindest zweifelhaft, inwiefern eine Operationali-
sierung, die sich größtenteils an bisherigen Demokratiemessungen orientiert, 
einen höheren Differenzierungsgrad unter den etablierten Demokratien errei-
chen kann. Die damit zu erwartende mangelnde Varianz der demokratischen 
Qualität spricht demnach ebenfalls eher dafür, die Komponente der Demokra-
tie gar nicht erst in das Messkonzept einzubeziehen. 

(2) System- und Politikperformanz

Die Operationalisierung der zweiten Komponente erfolgt im Gegensatz zur 
ersten bis auf wenige Ausnahmen nicht über Expertenbefragungen, sondern 
anhand ökonomischer Daten. Dieses Vorgehen hat im Sinne von Munck und 
Verkuilen den prinzipiellen Vorteil, die Wahrscheinlichkeit eines subjektiven 
Bias zu minimieren. Die gewählten Indikatoren sind letztlich nicht zu bean-
standen, da es sich hierbei um vielfach erprobte und verwendete Größen han-
delt, die bereits im Rahmen ähnlicher Untersuchungen verwendet wurden.� 
Doch genau aus diesem Grund erscheint eine erneute Rekombination dieser 
einzelnen Variablen im Rahmen der SGI nur bedingt sinnvoll. Vielmehr könnte 
beispielsweise im Sinne breiterer Analysemöglichkeiten, wie etwa der eines 
intertemporalen Vergleichs, auch auf bereits vorhandene Indikatorensets zu-
rückgegriffen werden. Eine Option zur Auswahl potenziell hierfür geeigneter 
dritter Indikatoren bietet die Berechnung von Korrelationsmaßen zwischen den 
SGI und alternativen Messansätzen.

�	 Im Gegensatz zu den im vorigen Abschnitt erwähnten Demokratiemaßen sind diese In-
dikatoren auch in der Lage, eine ausreichende Varianz zwischen den OECD-Staaten zu 
begründen.
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b) Exkurs – die SGI im statistischen Vergleich mit anderen internationa-
len Indizes

Auch wenn die Macher der SGI selbst ihren Index als grundlegend verschieden 
von den bisherigen Indizes erachten, da diese die beiden für die SGI relevanten 
Dimensionen Reformstatus und Reformmanagement weder systematisch noch 
mit demselben Nachdruck messen (Wagschal/Jäckle 2009: 103), sollen einige 
dieser Maße im Folgenden trotzdem als Vergleichsmaßstab herangezogen wer-
den. Es handelt sich dabei um:

– die Governance-Indikatoren (GI) der Weltbank, 
– den Index of Economic Freedom (IEF) der Heritage Foundation, 
– den Global Competitiveness Index (GCI) des Weltwirtschaftsforums (Genf), 
– das World Competitiveness Yearbook (WCY) des International Institute
   for Management Development (Lausanne)
– sowie den Gütermarkt-Regulierungsindex der OECD.
Auch wenn keiner dieser Indizes den Fokus in gleicher Weise wie die SGI 

auf das Thema Reformen legt, so beschäftigen sie sich doch mit ähnlichen 
Sachverhalten, weisen demzufolge auch alle einen gewissen Reformaspekt auf, 
was sich trotz der Unterschiede in ihrer Konzeption sowie ihrer Methodik auch 
aus den berechneten Zusammenhangsmaßen herauslesen lässt.   

So weist der Statusindex der SGI bei bivariater Betrachtung starke Korrela-
tionen zu bereits vorhandenen Indizes auf. Besonders zu einzelnen GI der 
Weltbank (Voice and Accountability, Government Effectiveness und Rule of 
Law), sowie zu einigen der Dimensionen des IEF der Heritage Foundation 
(Monetary Freedom und Property Rights) bestehen besonders starke Zusam-
menhänge (vgl. Tabelle 1). Aber auch zu den beiden die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes messenden Indizes, den GCI des Weltwirtschaftsforums sowie 
dem WCY des International Institute for Management Development, weist er 
beachtliche Korrelationen auf. Was von den Machern der SGI als Kreuzvalidie-
rung ihrer Ergebnisse und damit letztlich als Gütemaß angesehen wird, kann 
aus einem anderen Blickwinkel betrachtet auch bedeuten, dass die Messung, 
die die Bertelsmann Stiftung mit dem Statusindex durchführt, letztlich unnötig 
ist, da genau dieselben Informationen auch über bereits vorhandene Maße er-
hoben werden könnten. 
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Tabelle 1
Zusammenhang der SGI mit anderen Indikatoren

Indikator Bedeutung/was 
misst der Index?

Indikator
SGI 
Statusindex

SGI Statusindex 
(ohne Demokratie)

SGI-Manage-
mentindex

GI: Voice and 
Accountability 
(2006)

Politische und 
soziale Teil-
habemöglichkeiten

0,875*** 0,851*** 0,475***

GI: Government 
Effectiveness 
(2006)

Effektivität von 
Regierungshandeln

0,921*** 0,952*** 0,577***

IEF: Gesamtscore 
(2006) 

Ökonomische 
Freiheiten

0,685*** 0,741*** 0,637***

IEF: Monetary 
Freedom (2006) 

Ausmaß an 
Preisstabilität

0,755*** 0,756*** 0,381***

IEF: Property 
Rights (2006) 

Schutz von 
Privateigentum 
durch das Gesetz

0,887*** 0,890*** 0,563***

GCI (2006) Wettbewerbsfähig-
keit eines Landes

0,805*** 0,799*** 0,494***

WCY (2006) Wettbewerbsfähig-
keit eines Landes

0,772*** 0,818*** 0,540***

RKI (2006) Kompositindex aus 
Governance-
Indikatoren; misst 
den Reformbedarf

0,935*** 0,956*** 0,581***

Quelle: Dargestellt sind Spearman-Rangkorrelationen; SGI = Sustainable Governance Indi-
cators; GI = Governance-Indikatoren der Weltbank; IEF = Index of Economic Freedom der 
Heritage Foundation; GCI = Global Competitiveness Index des Weltwirtschaftsforums; 
WCY = World Competitiveness Yearbook des IMD; RKI = Reformkompositindex;  n = 30 
(alle SGI-Länder); * = signifikant auf dem 0,1 Niveau; ** = signifikant auf dem 0,05 Ni-
veau; *** = signifikant auf 0,01 Niveau  (jeweils zweiseitiger Test). 

Aus diesem Grund plädieren wir dafür, den Status des Reformbedarfs nicht 
extra über das relativ aufwendige und damit auch kostenträchtige Instrumenta-
rium der SGI zu erheben, sondern stattdessen einen Reformbedarf-Kompositin-
dex (RKI) aus bereits bestehenden Maßzahlen zu verwenden. Dieser kann sehr 
viel einfacher ohne die Notwendigkeit einer neuen Messung berechnet werden. 
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Entsprechend theoretischer Plausibilität und den hohen Korrelationen ist es 
hierfür ausreichend, zwei der Governance-Indikatoren – Government Effec-
tiveness und Rule of Law –, reskaliert auf eine Skala von 0 bis 100, heranzu-
ziehen:�

RKI = Government Effectiveness + Rule of Law

                                          
2

Der RKI korreliert mit Spearman Rho = 0,935 mit dem SGI-Statusindex. 
Damit ist die Ähnlichkeit bereits deutlich ausgeprägt. Klammert man des Wei-
teren den zuvor bereits als theoretisch unpassend identifizierten Demokratie-
teil, d. h. die Unterpunkte Electoral Process, Access to Information und Civil 
Rights, aus dem Statusindex aus, ist der Zusammenhang sogar noch stärker 
(Rho = 0,956). Hier lässt sich nun argumentieren, dass die Ähnlichkeit der 
beiden Maße so groß ist, dass eine eigene Erhebung, teilweise unter Mitwir-
kung von Expertenbefragungen, wie sie die SGI durchführen, gerade auch un-
ter dem Aspekt der Kosten-Nutzen-Relation, überflüssig erscheint. Außerdem 
bestünde mit dem RKI auch die Möglichkeit, Reformbedarfswerte für die Ver-
gangenheit zu erhalten, die als Basis für eine Ex-post-Evaluation des die Re-
formfähigkeit messenden Managementindex herangezogen werden können. 
Eine solche erfolgt im fünften Abschnitt dieses Beitrags.

c) Der Managementindex

(1) Strategiefähigkeit

Im Rahmen der ersten Komponente des Managementindex werden wiederum 
Fragebögen bzw. Expertenbefragungen zur Datengenerierung verwendet und 
mit bereits vorhandenen Datenquellen verknüpft (Brusis 2009: 80). Die Opera-
tionalisierung erfolgt entlang von vier Subkomponenten: Policy Preparation, 
Policy Implementation, Incorporation of External Reform Impulses sowie 

�	 Nach Kaufmann, Kraay und Mastruzzi  lässt sich Government Effectiveness als die zen-
trale Komponente der Handlungsfähigkeit des politischen Systems und Rule of Law als 
notwendige Voraussetzung für die Implementation politischen Regelwerks verstehen. 
Damit stellen sie unserer Meinung nach den Kern dessen dar, was ein Reformbedarfsin-
dex enthalten sollte. Anstelle der hier gewählten einfachen, nur aus zwei Komponenten 
der GI bestehenden Konzeption wurden verschiedene weitere Kompositindikatoren aus 
bereits bestehenden (Teil)Indizes getestet, die allerdings allesamt keine signifikant besse-
ren Ergebnisse lieferten. Komplexere Indexbildungsverfahren via Faktorenanalyse wur-
den aus Gründen der Nachvollziehbarkeit bewusst nicht angewandt.
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Institutional Learning. Insbesondere im Vergleich zur ersten Komponente 
Qualität der Demokratie fällt der hohe Detailgrad der gewählten Fragen auf. 
Dies ist nicht zuletzt der hohen Komplexität des Untersuchungsgegenstandes 
geschuldet. Insofern ist die genaue und detaillierte Fragestellung als sinnvolle 
Möglichkeit anzusehen, das Risiko von Fehlinterpretation der Fragen durch die 
Experten zu reduzieren. Gleichzeitig erscheint jedoch zweifelhaft, inwiefern 
die ausgewählten Fragen wirklich kompetent von Länderexperten beantwortet 
werden können, da es sich bei einem Großteil um administrative Interna han-
delt, die wohl kaum von Außenstehenden zu beantworten sind. So ist etwa die 
Frage nach der Häufigkeit der Treffen von Ministern und strategischen Pla-
nungseinheiten selbst von absoluten Länderexperten bestenfalls approximativ 
abzuschätzen (Bertelsmann Stiftung 2009b: 30). Auch die Frage nach dem 
Einfluss einer solchen Einheit für strategische Planung lässt sich schwer ein-
deutig beantworten bzw. öffnet Raum für partiell willkürliche Antworten, ins-
besondere wenn hierfür eine Einschätzung mittels Punkteskala, wie es die 
SGI-Fragen grundsätzlich vorsehen, erfolgen soll. 

Allgemein zeigt sich hier ein bei Expertenbefragungen häufig auftretendes 
Dilemma: Die Befragung von Länderexperten ist einerseits sinnvoll, um kom-
plexe und schwierige Fragen zu beantworten. Andererseits ist der Pool an 
qualifizierten Experten für einige Länder doch äußerst limitiert und auch wenn 
es theoretisch eine größere Menge an Experten gäbe, so setzen finanzielle Re-
striktionen der Untersuchung doch allzu häufig relativ enge Grenzen, was die 
Größe des Befragungssamples anbelangt. Expertenbefragungen, die auf relativ 
kleinen Samples aufbauen, weisen allerdings meist eine hohe Ausreißerproble-
matik sowie Reliabilitätsprobleme auf. Auf diese mithilfe statistischer Metho-
den zu kontrollieren, wäre jedoch erst ab einer gewissen Mindestanzahl an 
Befragungen möglich. Für die SGI geben pro Land jeweils drei Länderexper-
ten ihre Einschätzungen ab. Das bedeutet zwar eine Steigerung im Vergleich 
zum von der Bertelsmann Stiftung schon seit mehreren Jahren erhobenen 
Transformations-Index (BTI), der nur auf den Bewertungen von je zwei Exper-
ten pro Land fußt, statistische Reliabilitätstests sind damit aber trotzdem noch 
nicht möglich. Die SGI versuchen deshalb, über semistandardisierte Fragebö-
gen sowie ein mehrstufiges Reviewverfahren der Ländergutachten die Reliabi-
lität zu verbessern. Gerade aber das Reviewverfahren gibt Anlass zur Kritik. So 
ist nicht nachvollziehbar, weshalb auf dessen erster Stufe der Regionalkoordi-
nator, der die drei einzelnen Ländergutachten zu einem Synthesebericht pro 
Land bündelt, aus den Punktwerten, die von den Experten vergeben werden, 
den seiner Meinung nach passenden auswählt. Damit nehmen sich die SGI die, 
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wenn auch durch die geringe Anzahl an Länderexperten nur schwach ausge-
prägte, Möglichkeit über Mittelwertbildungen der Reliabilitätsproblematik 
Herr zu werden. Auf der zweiten Stufe des Reviewprozesses kann zudem ein 
wissenschaftlich prominent besetzter Beirat, das SGI-Advisory-Board, sämtli-
che Indexwerte nochmals hinterfragen und gegebenenfalls korrigieren. In ge-
wisser Weise eröffnet dieses als Kontrollinstanz gedachte Gremium damit je-
doch auch die Möglichkeit zur Manipulation. 

(2) Demokratische Beteiligungskultur 

Die zweite Komponente des Managementindex wird ähnlich der vorangegan-
genen teilweise über Fragen, teilweise über quantitative Daten, etwa die An-
zahl der Mitglieder der Legislative, erhoben. Auch zur Erhebung der demokra-
tischen Beteiligungskultur werden vergleichsweise detaillierte Fragen gestellt. 
Somit gelten die bereits vorgebrachten Einwände auch hier entsprechend. Zu-
dem bestehen Zweifel an der Eignung einzelner Indikatoren. Ziel der Autoren 
ist es, durch diese Komponente zu erfassen, inwiefern externe Akteure einen 
Einfluss auf bzw. Kontrolle über die Regierungsverantwortlichen ausüben 
(Brusis 2009: 79). Gleichzeitig sollen außerdem die Wechselbeziehungen zwi-
schen Exekutive auf der einen und zivilgesellschaftlichen und politischen Ak-
teuren (Parlament) auf der anderen Seite, sowie der Beitrag zur Verbesserung 
der Regierungstätigkeit dieser Akteure erfasst werden (Brusis 2009: 80 f.). 
Somit wird im Rahmen dieser Komponente nicht nur die Verantwortbarkeit der 
Exekutive, sondern darüber hinaus auch der Einfluss der genannten Akteure 
untersucht. An dieser Stelle muss allerdings gefragt werden, inwiefern das ge-
wählte Konzept den Begriff der Accountability nicht unnötig überfrachtet, 
insbesondere wenn die von den SGI-Autoren selbst angeführte Konzeption von 
Schmitter als Vergleichsmaßstab angelegt wird, welcher Accountability primär 
im Sinne politischer Kontrolle und damit deutlich begrenzter begreift (Schmitter 
2004: 47). Die von den SGI gewählte Konzeption ist demzufolge zumindest als 
vergleichsweise breit zu charakterisieren. Betrachtet man nun vor diesem Hin-
tergrund die gewählte Operationalisierung, wird jedoch deutlich, dass diese 
breite Konzeption nur bedingt durch die Fragen der SGI abgedeckt wird. 

Positiv lassen sich hier die Fragen des ersten Fragenblocks bewerten, wel-
cher sich mit der Funktion der Bürger beschäftigt. Die hier gestellten Fragen 
zur öffentlichen Wahrnehmung der Regierungstätigkeit (Policy Knowledge), 
zum Vorhandensein von Konsultationsmechanismen sowie der politisch-kultu-
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rellen Orientierung der Bürger (Bertelsmann Stiftung 2009b: 49), können im 
Sinne des SGI-Konzepts als durchaus angebracht betrachtet werden. 

Problematischer gestaltet sich der zweite Fragenblock, der sich dem Ein-
fluss des Parlaments auf die Exekutive widmet. Kritisch lässt sich in diesem 
Zusammenhang bemerken, dass zwar die Anzahl an Mitgliedern der Legislati-
ve abgefragt wird, diese jedoch ausschließlich für deskriptive Zwecke sowie 
scheinbar als Referenzgröße für die Größe des wissenschaftlichen Mitarbeiter-
stabes in den Index eingeht.� Dabei legen aktuelle Forschungsergebnisse zur 
optimalen Anzahl an Abgeordneten nahe, diesen Parameter auch direkt in die 
Subkomponente der parlamentarischen Informations- und Kontrollressourcen 
einfließen zu lassen. Die Forschung hierzu geht bislang meist davon aus, dass 
sich über die Bevölkerungszahl sowie einige weitere Faktoren ein Optimum 
der Abgeordnetenanzahl bestimmen lässt (Auriol/Gary-Bobo 2007). Demzu-
folge würde es Sinn ergeben, Abweichungen von diesem Optimum negativ im 
Sinne mangelnder Kontrollmöglichkeiten des Parlaments in den Index einflie-
ßen zu lassen. Dadurch würden einerseits Staaten mit übergroßen Parlamenten, 
in denen sich die einzelnen Abgeordneten stark gegenseitig in ihrer Arbeit be-
hindern, wie dies zum Beispiel in Italien oder Frankreich der Fall ist, genauso 
negativ bewertet wie Staaten, die über eine für ihre Verhältnisse zu kleine erste 
Kammer verfügen (USA) und in denen die Abgeordneten daher eher durch die 
Arbeitslast überfordert sind. Im Fall der Ausschüsse argumentieren die SGI 
auch sinnvollerweise entsprechend eben dieser Logik, indem sie annehmen, 
dass 13-25 Mitglieder das Optimum für den politischen Output darstellen 
(Bertelsmann Stiftung 2009b: 50).

Eine weitere diskussionswürdige Frage ist die nach der Zeit, welche die 
Debatte über den Haushalt in Anspruch nimmt. Die SGI werten eine möglichst 
lange Dauer von der ersten Präsentation bis zum Beginn des Haushaltsjahres 
positiv, da das Parlament hierdurch seine Kontrollkompetenzen gegenüber der 
Exekutive länger und damit exzessiver wahrnehmen könne. Grundsätzlich 
lässt sich einerseits fragen, ob ein langer Gesetzgebungsprozess allgemein 
wirklich als ein Zeichen hoher Reformfähigkeit gelten solle, und andererseits, 
inwiefern gerade die Dauer der Haushaltsberatungen, die bekanntlich in vielen 
Ländern besonderen institutionellen Arrangements unterliegt, als Proxymaß 
für parlamentarische Kontrolle geeignet ist. Hier wäre es eventuell sinnvoller, 

�	 Letzteres lässt sich jedoch weder aus dem Codebook (Bertelsmann Stiftung 2009b), den 
Artikeln von Brusis (2008, 2009) noch der SGI-Website (Bertelsmann Stiftung 2009a) 
eindeutig herauslesen. 
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die durchschnittliche Dauer zu verwenden, die ein Gesetz bis zur Verabschie-
dung benötigt.�

4. Aggregation: Sinnvolle Transformation oder fabrizierte Varianz?

Aufbauend auf den Ausführungen zur Operationalisierung der einzelnen Kom-
ponenten der SGI soll nun mit der Aggregation ein weiterer, eher technischer 
Teilaspekt angesprochen werden, welcher die dritte Ebene des Munck und 
Verkuilen’schen concept trees repräsentiert. Aus den unterschiedlichen Index-
komponenten wird in den meisten politikwissenschaftlichen und ökonomi-
schen Indizes ein einzelner aggregierter Wert berechnet. Auch wenn es bei den 
SGI zwei sind, bleiben die potenziellen Probleme dieselben. Es sind dies die 
der Gewichtung sowie der Aggregationsregel, die das Ergebnis – also bei-
spielsweise die Reihenfolge in einem Länderranking – beeinflussen können. 
Zu beachten ist, dass bei der Aggregation von einer niedrigen zu einer höheren 
Ebene kein systematischer Informationsverlust und auch keine Verzerrungen 
stattfinden sollten. Schließlich sollten auch hier die zugrunde liegenden Be-
rechnungsregeln offengelegt werden, um damit die Aggregation replizierbar zu 
machen (Munck/Verkuilen 2002: 8). Im Hinblick auf die Transparenz der für 
die SGI verwendeten Aggregationsregel besteht keinerlei Grund zur Kritik, da 
sie einer einfachen additiven Grundlogik folgt und vor allem über die Internet-
präsenz der SGI problemlos nachzuvollziehen ist. Die Aggregation der einzel-
nen Subkomponenten erfolgt ungewichtet und über die Bildung arithmetischer 
Mittelwerte, wobei jeweils eine unterschiedliche Anzahl an Subkomponenten, 
die entweder quantitativ oder qualitativ über Expertenbefragungen erhoben 
werden, zur nächsthöheren Ebene aggregiert werden. Auch auf den weiteren 
Ebenen bis hin zum letztlichen Status- und Managementindex bleiben die SGI 
dieser Aggregationsregel treu (Brusis 2008: 107). Die Aggregation zum Status- 
und zum Managementindex folgt somit zumindest vordergründig dem Prinzip 
einer möglichst einfach gehaltenen Indexbildung, durch die eine gute Nach-
vollziehbarkeit erreicht werden soll. Die praktische Vorgehensweise birgt je-
doch wiederum Grund zu Kritik. Zunächst werden die quantitativen Sekundär-
daten auf eine gemeinsame Skala gebracht, um vergleichbare Werte für die 
weitere Aggregation zu erhalten. Dies geschieht, indem sie auf eine Punkteskala 
von eins bis zehn transformiert werden, wobei der Staat mit dem besten empi-
rischen Wert zehn Punkte erhält, der mit dem schlechtesten einen Punkt. Den 

�	 Vergleiche hierzu für Deutschland die Untersuchungen von König/Bräuninger (2005: 
61-70) sowie Manow/Burkhart 2009.
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übrigen 28 OECD-Ländern werden proportional Punktwerte zwischen diesen 
beiden Extremen zugewiesen. Damit schöpfen alle quantitativen Indikatoren 
per definitionem die Punkteskala vollständig aus. 

Die qualitativen Daten, d. h. die Einschätzungen der Experten, sind hingegen 
bereits auf einer Zehnerskala angeordnet und könnten somit ohne weitere 
Transformation gemeinsam mit den standardisierten quantitativen Werten zu 
den Gesamtindizes aggregiert werden. Hier zeigt sich nun aber das bereits 
theoretisch prognostizierte Problem einer zu geringen Varianz unter den Exper-
tenscores einiger Teilkomponenten. So bewegen sich insbesondere die Werte 
im Bereich der Demokratiequalität häufig maximal zwischen fünf oder sechs 
(Türkei) und zehn Punkten (für eine größere Gruppe an Ländern, darunter vor 
allem die skandinavischen) und schöpfen damit die maximal mögliche Skala 
nur äußerst unzureichend aus. Der Problematik der mangelnden Varianz begeg-
nen die SGI dabei auf äußerst pragmatische Art und Weise. Analog zum Ver-
fahren bei den quantitativen Sekundärdaten werden auch hier die maximale 
Expertenbewertung gleich zehn und die minimale gleich einem Punkt gesetzt. 
Alle übrigen Bewertungen werden proportional zwischen diesen Extremen 
verteilt. Durch diese Aufspreizung wird eine in den Originaldaten nicht vorhan-
dene Varianz künstlich erzeugt. So erhält beispielsweise die Türkei, auch wenn 
sie von den Experten bei den Fragen zur Demokratie durchweg im mittleren 
Bereich der ursprünglichen Skala eingeordnet wird, letztlich meist jeweils nur 
einen Punkt, da sie im Vergleich zu den anderen Staaten etwas schlechtere Ein-
zelwerte aufweist. Damit werden auch sämtliche Demokratisierungsanstren-
gungen in einem solchen Land, das von einem deutlich niedrigeren Demokra-
tieniveau aus startet, in keiner Weise honoriert, da sich selbst eine deutliche 
Verbesserung in den Expertenbewertungen für den Letztplatzierten nicht in 
einer Steigerung des transformierten Wertes widerspiegeln würde – dieser blie-
be für den Letzten stets beim Minimalwert von eins. Auch wenn auf den ersten 
Blick dieses Vorgehen die Varianzproblematik beseitigt, führt es doch zu unge-
wollten Nebeneffekten, die gegen eine solche artifizielle Varianzerzeugung 
sprechen. Einerseits lassen sich so Fälle konstruieren, in denen die Transitivität 
des Gesamtindikators verletzt wird, d. h. im ungünstigsten Fall kann es passie-
ren, dass aus einer vollständig transitiven Ordnung der ursprünglichen Exper-
tenbewertungen keinerlei Rangfolge der transformierten Werte mehr herausge-
lesen werden kann. Tabelle 2 verdeutlicht diese Situation:
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Tabelle 2
Beispiel zur Verdeutlichung der Transformationsproblematik

Ursprüngliche Expertenwerte Transformierte Werte
Land A Land B Land C Land A Land B Land C

Frage X 1 2 3 1 5,5 10
Frage Y 8 5 2 10 5,5 1

Mittelwert 4,5 3,5 2,5 5,5 5,5 5,5

Quelle: Eigene Darstellung. Die einzelnen Werte der linken Tabellenhälfte stellen hypothe-
tische Werte für die ursprünglichen Punktzuweisungen der Experten für zwei Fragen dar. In 
der rechten Hälfte sind diese Werte nach der SGI-Methode transformiert.

Lässt sich aus der ursprünglichen Punktevergabe der Experten noch eine 
eindeutige Rangfolge des mittels Durchschnittsbildung aggregierten Indexwer-
tes ablesen (A > B > C), ist dies nach erfolgter Transformation der Werte nicht 
mehr möglich (A = B = C). Damit macht die Transformation der Werte die 
Situation tendenziell unklarer, was im Gegensatz zu der Hauptaufgabe eines 
Index allgemein steht, nämlich die Komplexität der Realität klarer geordnet 
darzustellen und somit schneller und einfacher direkte Vergleiche zwischen 
den untersuchten Objekten zu ermöglichen. Schlimmstenfalls kann es sogar 
sein, dass sich die Reihenfolge der Länder in den SGI, welche über die standar-
disierten Werte berechnet wird, von derjenigen unterscheidet, die auf den eigent-
lichen Bewertungen und Punktzuweisungen der Experten beruht. 

Ein zweiter ungewollter Nebeneffekt der Skalenaufspreizung ist, dass kei-
nerlei Vergleichbarkeit der SGI-Werte über die Zeit mehr gegeben ist. Das 
Beispiel aus Tabelle 3 verdeutlicht dieses Problem: Angenommen, in einer 
weiteren Ausgabe der SGI blieben bei einem qualitativen Indikator die Bewer-
tungen für alle untersuchten Länder unverändert, lediglich das in der vorheri-
gen SGI-Ausgabe am niedrigsten eingestufte Land A verbesserte sich etwas, 
bliebe aber immer noch hinter den anderen Ländern zurück. Durch die Trans-
formation aller Bewertungen auf die Punkteskala von eins bis zehn erhielte 
Land A in der zweiten SGI-Ausgabe erneut den niedrigsten Wert zugewiesen; 
gleichzeitig würden aber durch die Transformation alle anderen Länder (außer 
dem Spitzenreiter, der wiederum zehn Punkte erhielte) im Vergleich zur vori-
gen SGI-Ausgabe herabgestuft, ohne dass sich ihr Zustand tatsächlich verän-
dert hätte. Gemäß der Formel, die hinter der Transformation steckt, betreffen 
diese Veränderungen der transformierten Werte die einzelnen Länder zusätz-
lich in einem unterschiedlichen Maß. So verliert Land B deutlich stärker als 
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beispielsweise Land D. Insofern sind die aggregierten Ergebnisse in den Sta-
tus- und Managementindizes aufeinander folgender SGI-Ausgaben nicht mit-
einander vergleichbar, weil sie auf relativen Extremwerten beruhen, die im 
Zeitverlauf Verschiebungen unterliegen können.

Tabelle 3
Beispiel zur Problematik intertemporaler Vergleiche der SGI-Werte

Ursprüngliche Expertenwerte Transformierte Werte

Land Land
A B C D E A B C D E

Erste SGI-Ausgabe 3 6 7 8 9 1 5,5 7 8,5 10
Zweite SGI-Ausgabe 5 6 7 8 9 1 3,25 5,5 7,75 10

Quelle: Eigene Darstellung. Die einzelnen Werte der linken Tabellenhälfte stellen hypothe-
tische Werte für die ursprünglichen Punktzuweisungen der Experten für eine Frage dar. In 
der rechten Hälfte sind diese Werte nach der SGI-Methode transformiert.

Das Verfahren der künstlichen Varianzerzeugung ist aus den dargelegten 
Gründen deutlich abzulehnen. Statt das Problem der mangelnden Varianz ein-
zelner Komponenten der Indizes über rein technische Manipulationen auf der 
Ebene der Aggregation anzugehen, sollten stattdessen bereits bei Konzeption 
bzw. Operationalisierung entsprechende Änderungen erfolgen. Eine Option 
bestünde etwa darin, den aus theoretischer Sicht problematischen Demokratie-
teil entweder ganz zu streichen oder passgenauer zu operationalisieren.

5. Statistische Evaluation des Managementindex

Nachdem in den vorigen Abschnitten das Konzept, die Operationalisierung 
sowie die Aggregation der SGI eingehend untersucht wurden, soll nun noch der 
eigentlich innovative Teil der SGI, nämlich der Managementindex, einer wei-
terführenden empirischen Evaluation unterzogen werden. Hierfür sei zunächst 
auf Tabelle 1 verwiesen, in der sich für den Managementindex ein grundlegend 
anderes Bild bietet als für den Statusindex. Es lassen sich zwar ebenfalls signi-
fikante Korrelationen zu bestehenden Indizes (und Teilindizes) feststellen, 
diese erreichen aber bei Weitem nicht die Stärke wie beim Statusindex. Aus 
diesem Befund lässt sich ableiten, dass der Managementindex zwar in gewisser 
Hinsicht mit dem Status der Reformfähigkeit (egal ob über den SGI-Statusindex 
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oder den RKI gemessen) zusammenhängt, gleichzeitig jedoch auch ein deutli-
cher Unterschied zwischen dem Management- und dem Statusindex bzw. den 
anderen bisherigen Maßen besteht. Demzufolge erscheint es aus statistischer 
Perspektive als legitim, von einer wirklichen neuen Perspektive zu sprechen, 
die der Managementindex dem Thema Reformen gegenüber einnimmt. 

Um zu überprüfen, inwiefern es sich tatsächlich um die Reformfähigkeit 
handelt, die dieser misst, wird der Reformbedarf der letzten Jahre, gemessen 
über den RKI, herangezogen. Die Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden 
Jahren lassen sich dann als Ex-post-Evaluation der Reformfähigkeit verstehen. 
Die Logik hierbei ist einfach: Sofern der Reformbedarf zwischen zwei Zeit-
punkten gesunken ist, müssen in der Zwischenzeit Reformen stattgefunden 
haben und damit muss eine gewisse Reformfähigkeit vorhanden gewesen sein. 
Da nur schwer festgestellt werden kann, wie lange es dauert, bis eine Reform 
Wirkung zeigt und sich somit auf den Indexwert des RKI auswirkt, wurde eine 
Reihe an Differenzen (beginnend mit dem Jahr 1996) zur jüngsten sowie zweit-
jüngsten Ausgabe der Governance-Indikatoren gebildet, aus denen sich der 
RKI berechnet. 

Tabelle 4
Zusammenhang zwischen RKI-Jahresdifferenzen und dem SGI-Managementindex

Basisjahr für die Differenzbildung der RKI
1996 2000 2002 2004 2005 2006

RKI Vergleichsjahr
2006 0,274 0,267 0,287 0,145 0,353* -
2007 0,256 0,251 0,214 0,146 0,291 -0,136

Quelle: Dargestellt sind Spearman Rangkorrelationskoeffizienten; n = 30 (alle SGI-Länder); 
* = signifikant auf dem 0,1 Niveau; ** = signifikant auf dem 0,05 Niveau; *** = signifikant 
auf 0,01 Niveau  (jeweils zweiseitiger Test). 

Wenn man diese Differenzen mit dem Managementindex korreliert, sollten 
wenigstens einige einen Zusammenhang ergeben. Allerdings zeigt Tabelle 4, 
dass ein solcher nicht besteht. Damit bietet die Ex-post-Evaluation ein klares 
Bild. Eine Veränderung des Reformbedarfs der letzten Jahre lässt sich nicht 
durch die vom Managementindex gemessene Reformfähigkeit erklären. Dies 
mag entweder daran liegen, dass der jeweilige betrachtete Zeitraum nicht 
analog ist, d. h. die Governance-Indikatoren und damit der RKI nicht weit 
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genug reichen, um die Auswirkungen der vom Managementindex gemessenen 
Reformfähigkeit schon abzudecken, oder aber der Managementindex misst 
doch nicht das, was hier unter Reformfähigkeit verstanden wird. Die letzte In-
terpretation deutet darauf hin, dass wohl doch bei Konzeption und Operatio-
nalisierung gewisse Unzulänglichkeiten vorliegen, die einer genaueren Über-
prüfung bedürfen.

6. Schluss: Von der Schwierigkeit Reformfähigkeit zu messen

Ziel des vorliegenden Beitrags war es, den prinzipiell zu begrüßenden Messvor-
schlag des Reformbedarfs sowie der Reformfähigkeit in Form der Sustainable 
Governance Indicators kritisch zu evaluieren. Das Ergebnis dieser Evaluation 
bestätigt für die SGI dieselbe Problematik, die sich auch bereits bei einem 
Großteil der Messansätze im Rahmen der empirischen Demokratieforschung 
herausgestellt hat: Fehler im Rahmen der Konzeptionalisierung ziehen zumeist 
auch Fehler bei der Operationalisierung und bei der Aggregation nach sich 
(Munck/Verkuilen 2002: 28). 

Im Falle der SGI lassen sich auf der Ebene der Konzeptionalisierung zwei 
Probleme identifizieren, die zu weiteren Komplikationen auf nachgelagerten 
Ebenen bei der Indexbildung führen. Das erste besteht in der zugrunde liegen-
den Definition, welche äußerst minimalistisch angelegt ist, jedoch in der weite-
ren Konzeptualisierung deutlich mit einer Reihe von Faktoren, die aus der ur-
sprünglichen Definition keineswegs hervorgehen, überfrachtet wird. Damit 
eng verknüpft ist die zweite Problematik, entsprechend derer die minimalisti-
sche Definition nicht nur überfrachtet wird, sondern auch Elemente enthält, die 
selbst bei wohlwollender Betrachtungsweise nicht als relevant für die Reform-
fähigkeit anzunehmen sind. Hierbei ist primär die Aufnahme der Demokratie 
als ein konstituierendes Merkmal des Reformfähigkeitskonzepts zu kritisieren. 
Durch diesen a priori gesetzten Zusammenhang wird eine Analyse der eigent-
lich erst noch zu untersuchenden Beziehung zwischen Reformfähigkeit und 
Demokratie von vornherein verhindert. Darüber hinaus unterstellt das SGI-
Konzept somit implizit, dass adäquate, umfassende Reformen nur in demokra-
tischen Systemen möglich sind. 

Auf der Ebene der Operationalisierung erweist sich die Aufnahme der De-
mokratie als Merkmal der Reformfähigkeit ebenfalls als diskussionswürdig. 
Schließlich hätte für diese Komponente aufgrund der untersuchten Länder eine 
Operationalisierung gewählt werden müssen, die dem Problem der mangelnden 
Varianz innerhalb der OECD-Staaten Rechnung trägt. Die Missachtung dieses 
Umstandes führt zu einer Operationalisierung, die zu einer Differenzierung der 
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zu untersuchenden Länder im Hinblick auf ihre Demokratiequalität schlicht-
weg nicht in der Lage ist. Doch auch in Bezug auf die anderen Teilkomponen-
ten wäre eine alternative Operationalisierung von Vorteil gewesen. Dies wird 
insbesondere im Fall der System- und Politikperformanz deutlich. Hier gibt 
weniger die Art und Weise, wie diese Komponente operationalisiert wird, An-
lass zu Kritik, sondern vielmehr die Tatsache, dass die SGI diese überhaupt 
selbst erheben. Es konnte gezeigt werden, dass die Operationalisierung dieser 
Komponente auch weitaus effizienter und ohne sonderliche inhaltliche Einbu-
ßen unter Zuhilfenahme bestehender Indizes anhand eines Reformbedarf-Kom-
positindexes (RKI) erfolgen kann.  

Auch auf der Ebene der Aggregation pflanzt sich das Problem der Aufnah-
me der Demokratie als konstituierendes Element der Reformfähigkeit fort. Das 
Problem einer zu geringen Varianz unter den Expertenscores wird von den SGI 
durch eine Manipulation im Vorfeld der Aggregation angegangen. Durch eine 
Aufspreizung der Skalen wird eine in den Originaldaten nicht vorhandene Vari-
anz künstlich erzeugt, was zu nicht intendierten Nebeneffekten wie der Verlet-
zung der Transitivität des Gesamtindikators sowie der Reduktion der Vergleich-
barkeit der SGI-Werte über die Zeit führt. 

Zwar beziehen sich die genannten Probleme überwiegend auf den Statusin-
dex der SGI, doch ist auch der Managementindex durchaus kritisch zu sehen. 
So konnte statistisch nicht nachgewiesen werden, dass über den RKI gemessene 
Veränderungen des Reformbedarfs sich, wie zu erwarten wäre, im Manage-
mentindex niederschlagen. Dies wirft Zweifel daran auf, inwiefern der Ma-
nagementindex wirklich die Reformfähigkeit bemisst. Fasst man die genannten 
Kritikpunkte zusammen, ergibt sich ein eher negatives Gesamturteil für die 
SGI: Der vorgestellte Index weist eine mangelnde theoretische Fundierung und 
ein überdehntes Konzept, eine nicht konsequent zu Ende gedachte Operationa-
lisierung sowie eine hochproblematische Aggregation auf. 

Die Lösung dieser Probleme wäre jedoch vergleichsweise einfach. Betrachtet 
man die Komponente der Demokratie im Zusammenhang mit den SGI konzep-
tionell als die Wurzel des Problems, läge es praktisch, und im Übrigen theore-
tisch fundiert, nahe, Reformfähigkeit ohne Demokratie als konstituierendes 
Merkmal zu definieren. Die Erfassung des Statusindex könnte dann über eine 
Rekombination bereits vorhandener Indizes, wie hier am Beispiel des RKI 
geschehen, erfolgen. Dies brächte zudem den Vorteil einer intertemporalen 
Vergleichbarkeit der Reformbedarfswerte mit sich, da sich solche Kompositin-
dikatoren aufgrund der guten Datenlage problemlos auch für vergangene Jahre 
berechnen lassen. 
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Trotz der vorgebrachten Kritik und Verbesserungsvorschläge sollte nicht 
gänzlich in den Hintergrund treten, dass es sich bei den SGI prinzipiell um einen 
sinnvollen Messansatz handelt, der gerade mit seiner Unterscheidung zwischen 
Reformbedarf (Statusindex) und Reformfähigkeit (Managementindex) eine 
deutlich innovative Komponente im Vergleich zu anderen verfügbaren Indika-
toren bietet. Das Beispiel der SGI verdeutlicht jedoch, welche weitreichenden 
Konsequenzen eine mangelhafte bzw. überfrachtete Konzeptualisierung haben 
kann. Eine adäquate Lösung dieser Problematik sollte jedoch nicht, wie bei 
diesem Index geschehen, in einer notdürftigen Korrektur im Zuge der Opera-
tionalisierung bzw. der Aggregation gesucht werden, sondern in der erneuten 
Auseinandersetzung mit den theoretisch-konzeptionellen Grundlagen. 
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